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ANHANG JUR.7  DE 
 

ANHANG 

BERICHTIGUNG 

des Übereinkommens zur Einrichtung einer Internationalen Schadensersatzkommission für 

die Ukraine 

(ST 15500/25 vom 9. Dezember 2025) 

Seite 40, Artikel 30 Absatz 4 

Anstatt: 

„(4) Für jeden in Absatz 1 genannten Unterzeichner, der später seine Zustimmung ausdrückt, 

durch dieses Übereinkommen gebunden zu sein, tritt es vorbehaltlich seines Artikels 28 für 

ihn am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach 

Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde folgt.“ 

muss es heißen: 

„(4) Vorbehaltlich des Artikels 28 betreffend die Russische Föderation tritt dieses 

Übereinkommen für jeden in Absatz 1 genannten Unterzeichner, der später seine 

Zustimmung ausdrückt, durch das Übereinkommen gebunden zu sein, am ersten Tag des 

Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Hinterlegung seiner 

Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde folgt.“ 
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